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Stadt Gladbeck Gladbeck, 22.11.2024 

 Vorlage Nr. 24/0567 

Federf. Stadtamt: Amt für Finanzen und Beteiligungen 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und  

Digitalisierungsausschuss 

Stadtkämmerin  

Ehrbar-Wulfen 

Vorberatung/Empfehlung 09.12.2024 13 

Rat Bürgermeisterin Weist Entscheidung 12.12.2024 12 

 

öffentliche Sitzung 

 

Betrifft: 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW;  

hier:  Überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Sicherstellung der Liquidität des Freibads 

Gladbeck im Jahr 2024 

 
Begründung: 

 

Die Dringlichkeitsentscheidung hatte in der Begründung folgenden Wortlaut: 

"Die o.g. Angelegenheit ist dringlich, da die Betriebskosten für das Freibad Gladbeck nicht ausrei-

chend sind, um die erheblichen Mehrkosten bis zum Jahresende zu decken. Die steigenden Perso-

nal-, Sach- und Energiekosten verringern das zum Jahresanfang zur Verfügung gestellte Budget 

erheblich. Zudem sind für das mittlerweile in die Jahre gekommene Freibad ständig nicht planbare 

Instandhaltungsmaßnahmen notwendig, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.  

Die Liquidität ist bis zum Jahresende nicht mehr gegeben. Die Mehraufwendungen belaufen sich 

bis zum Jahresende auf 167.636,90 Euro. Um die Zahlungsfähigkeit bis zum Jahresende sicherzu-

stellen, werden die entsprechenden Mehrkosten im Rahmen einer überplanmäßigen Ausgabe be-

nötigt.  

Eine sofortige Auszahlung ist von hoher Bedeutung, um den Betrieb im Freibad aufrecht zu erhal-

ten und dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Daher kann mit der 

Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses / Rates nicht bis zur nächsten 

Sitzung am 09.12.2024 bzw. 12.12.2024 gewartet werden." 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende X 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig 167.637 

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: X  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

 keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

X keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Die am 20.11.2024 von Frau Bürgermeisterin Weist und Ratsherrn Wedekind getroffene Dringlich-

keitsentscheidung wird gem. § 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW genehmigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i.V. 

 

 
 - Dr. Volker Kreuzer - 

 Erster Beigeordneter/Stadtbaurat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


